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 (23.291) 
Verkehrssteuergesetz (VStG); 2. Beratung 
 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

      Verkehrssteuergesetz 
(VStG) 

             

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

   

 gestützt auf § 117 Abs. 1 der 
Kantonsverfassung, 

   

 beschliesst:    

 I.    

 §  1 
Zweck 

   

 1 Die Verkehrssteuer bezweckt 
die Sicherstellung der Finan-
zierung des kantonalen Stras-
senwesens. 

   

 §  2 
Abgabepflicht 

   

 1 Der Kanton erhebt von den 
Halterinnen und Haltern jähr-
lich Verkehrssteuern für Motor-
fahrzeuge und Anhänger mit 
Standort im Kanton Aargau 
oder die mit aargauischem 
Kontrollschild verkehrsberech-
tigt sind. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Von der Verkehrssteuer be-
freit sind 

   

 a) Fahrzeuge des Bundes,    

 b) Fahrzeuge der Konsulate 
und der hohen Konsular-
beamtinnen und Konsular-
beamten im Rahmen der 
internationalen Verpflich-
tungen und Gepflogenhei-
ten, 

   

 c) Fahrzeuge, die im fahr-
planmässigen öffentlichen 
Linienverkehr eingesetzt 
sind, 

   

 d) Feuerwehr-, Katastrophen- 
und Zivilschutzfahrzeuge. 

   

 3 Werden die im öffentlichen 
Linienverkehr und für die Feu-
erwehr, Katastrophen oder 
den Zivilschutz eingesetzten 
Fahrzeuge noch zu anderen 
Zwecken verwendet, wird die 
Verkehrssteuer anteilmässig 
erhoben. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  3 
Steuererlass 

   

 1 Für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen und bei 
Fahrzeugen für den Transport 
dieser Menschen sowie in Här-
tefällen kann die Verkehrs-
steuer ganz oder teilweise er-
lassen werden. Der Regie-
rungsrat regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung. 

   

 §  4 
Personenwagen und Nutzfahr-
zeuge bis 3'500 kg Gesamtge-
wicht 

§  4 Abs. 1 (geändert), 
Abs. 4 (neu) 

  

 1 Für Personenwagen und 
Nutzfahrzeuge bis 3'500 kg 
Gesamtgewicht berechnet sich 
die Verkehrssteuer nach Mas-
sgabe des Gesamtgewichts 
und der Normleistung: 

1 Für Personenwagen und 
Nutzfahrzeuge bis 3'500 kg 
Gesamtgewicht bei einer Nutz-
last bis 1'000 kg berechnet 
sich die Verkehrssteuer nach 
Massgabe des Gesamtge-
wichts und der Normleistung: 
Aufzählung unverändert. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 a) Anteil Gesamtgewicht    

 1. bis 1’400 kg Fr. 90.–    

 2. für jedes zusätzliche 
Kilogramm Fr. –.085 

   

 b) Anteil Normleistung    

 1. bis 60 Kilowatt 
             Fr. 90.– 

   

 2. für jedes zusätzliche 
Kilowatt Fr. 1.– 

   

 2 Am Gesamtgewicht gemäss 
Absatz 1 lit. a wird für batterie-
elektrische Fahrzeuge und 
Brennstoffzellenfahrzeuge ein 
Abzug von 20 % vorgenom-
men, für Plug-in-Hybridfahr-
zeuge ein Abzug von 10 %. 

   

 3 An der Normleistung gemäss 
Absatz 1 lit. b wird für batterie-
elektrische Fahrzeuge und 
Brennstoffzellenfahrzeuge ein 
Abzug von 30 % vorgenom-
men, für Plug-in-Hybridfahr-
zeuge ein Abzug von 15 %. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

  4 Für Nutzfahrzeuge bis 
3'500 kg Gesamtgewicht bei 
einer Nutzlast über 1'000 kg 
beträgt die Verkehrssteuer 

  

  a) bis 1'500 kg Nutzlast
       Fr. 348.– 

  

  b) bei höherer Nutzlast
       Fr. 420.– 

  

 §  5 
Motorräder 

   

 1 Für Motorräder berechnet 
sich die Verkehrssteuer nach 
Massgabe des Gesamtge-
wichts und der Normleistung: 

   

 a) Anteil Gesamtgewicht    

 1. bis 330 kg Fr. 25.–    

 2. für jedes zusätzliche 
Kilogramm Fr. –.20 

   

 b) Anteil Normleistung    

 1. bis 12 Kilowatt 
           Fr. 25.–⁠ 

   

 2. für jedes zusätzliche 
Kilowatt      Fr. –.50 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Am Gesamtgewicht gemäss 
Absatz 1 lit. a wird für batterie-
elektrische Fahrzeuge ein Ab-
zug von 20 % vorgenommen. 

   

 3 Für Kleinmotorräder beträgt 
die Verkehrssteuer Fr. 30.–. 

   

 4 Für Motorfahrräder beträgt 
die Verkehrssteuer Fr. 20.–. 

   

 §  6 
Nutzfahrzeuge über 3'500 kg 
Gesamtgewicht 

   

 1 Für Nutzfahrzeuge mit mehr 
als 3'500 kg Gesamtgewicht 
beträgt die Verkehrssteuer 

   

 a) bis 1'500 kg Nutzlast
        Fr. 348.– 

   

 b) zusätzlich von 1'500 bis 
5'000 kg Nutzlast für jede 
vollen oder angebroche-
nen 500 kg     Fr. 72.– 

   

 c) zusätzlich ab 5'000 kg 
Nutzlast für jede vollen 
oder angebrochenen 
500 kg      Fr. 84.– 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  7 
Wohnmotorwagen, Kleinbusse 
und Gesellschaftswagen 

   

 1 Für Wohnmotorwagen bis 
3'500 kg Gesamtgewicht und 
Kleinbusse richtet sich die Ver-
kehrssteuer nach § 4. 

   

 2 Für Wohnmotorwagen mit  
einem Gesamtgewicht über 
3'500 kg beträgt die Verkehrs-
steuer bis 4'500 kg Gesamtge-
wicht Fr. 300.–, für jedes zu-
sätzliche Kilogramm Gesamt-
gewicht Fr. –.10. 

   

 3 Für Gesellschaftswagen be-
trägt die Verkehrssteuer bis 
6’000 kg Gesamtgewicht 
Fr. 300. –, für jedes zusätzli-
che Kilogramm Gesamtge-
wicht Fr. –.10. 

   



  
- 8 - 

 

Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  8 
Transportanhänger 

   

 1 Für Transportanhänger an 
Motorwagen beträgt die Ver-
kehrssteuer 

   

 a) bis 500 kg Nutzlast 
   Fr. 78.– 

   

 b) zusätzlich von 500 bis 
5'000 kg Nutzlast für jede 
vollen oder angebroche-
nen 500 kg Fr. 18.– 

   

 c) zusätzlich ab 5'000 kg 
Nutzlast für jede vollen 
oder angebrochenen 
1'000 kg Fr. 30.– 

   

 2 Für Sattelanhänger ist die 
Hälfte der ordentlichen Ver-
kehrssteuer zu entrichten. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  9 
Übrige Motorfahrzeug- und 
Anhängerarten 

   

 1 Für landwirtschaftliche Motor-
fahrzeuge gilt folgende Ver-
kehrssteuer: 

   

 a) Traktoren, Motor- und Ar-
beitskarren sowie Kombi-
nationsfahrzeuge Fr. 60.– 

   

 b) Motoreinachser Fr. 24.–    

 2 Für besondere gewerbliche 
Motorfahrzeuge beträgt die 
Verkehrssteuer bei einem Ge-
samtgewicht 

   

 a) bis 3’500 kg       Fr. 120.–    

 b) über 3’500 kg bis 
26’000 kg       Fr. 240.– 

   

 c) über 26’000 kg  Fr. 480.–    
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 3 Für besondere Arten von An-
hängern gilt folgende Ver-
kehrssteuer: 

   

 a) Wohn- und Sportgerätean-
hänger bis 1'000 kg Ge-
samtgewicht     Fr. 90.– 

   

 b) Wohn- und Sportgerätean-
hänger über 1'000 kg Ge-
samtgewicht     Fr. 120.– 

   

 c) Arbeitsanhänger bis 
2'000 kg Gesamtgewicht
                 Fr. 40.– 

   

 d) Arbeitsanhänger über 
2'000 kg Gesamtgewicht
                 Fr. 60.– 

   

 e) Schaustelleran- 
hänger              Fr. 60.– 

   

 f) Transportanhänger an Mo-
torrädern       Fr. 30.– 

   

 g) landwirtschaftliche Anhä-
nger                 Fr. 20.– 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  10 
Ausnahmefahrzeuge 

   

 1 Für Ausnahmefahrzeuge wird 
die Verkehrssteuer gemäss 
den Ansätzen für die betref-
fende Fahrzeugart erhoben. 

   

 2 Für die intensivere Benut-
zung der Strasseninfrastruktur 
sind Zuschläge zu entrichten. 
Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 

   

 §  11 
Kollektivfahrzeugausweise 

   

 1 Bei Verwendung eines Kol-
lektivfahrzeugausweises be-
trägt die Verkehrssteuer für 

   

 a) Motorwagen und Aus-
nahme-Motorfahrzeuge
                Fr. 960.– 

   

 b) Anhänger und Ausnahme-
Anhänger      Fr. 240.– 

   

 c) Arbeitsmaschinen und Ar-
beitsanhänger  Fr. 150.– 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 d) landwirtschaftliche Motor-
fahrzeuge     Fr. 100.– 

   

 e) Motorräder     Fr. 180.–    

 f) Kleinmotorräder Fr. 40.–    

 §  12 
Wechselschilder 

   

 1 Für Wechselschilder wird die 
Verkehrssteuer für das Fahr-
zeug mit der höchsten Jahres-
steuer erhoben. Zusätzlich 
sind folgende Zuschläge zu 
entrichten: 

   

 a) für Motorwagen (ausge-
nommen Arbeitsmaschi-
nen)               Fr. 60.– 

   

 b) für alle übrigen Fahrzeuge
               Fr. 20.– 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 §  13 
Tagespauschale 

   

 1 Für Fahrzeuge, die nur tage-
weise mit Tagesausweis ver-
kehren, wird eine Tagespau-
schale erhoben. Der Regie-
rungsrat regelt die Einzelhei-
ten durch Verordnung. 

   

 §  14 
Anpassung an die Teuerung 

   

 1 Der Grosse Rat kann durch 
Dekret eine Anpassung der 
Verkehrssteuertarife an die 
Teuerung beschliessen, wenn 
sich der Landesindex der Kon-
sumentenpreise dauerhaft um 
5 Prozentpunkte verändert hat 
und die Finanzierung aufgrund 
des Fondsbestands der Stras-
senrechnung dies ermöglicht 
oder erforderlich macht. 

   

 §  15 
Steuerbezug 

§  15 Abs. 3 (geändert)   

 1 Die Steuerperiode ist das Ka-
lenderjahr. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 2 Die Verkehrssteuer wird nach 
der Zahl der Tage der Ver-
kehrszulassung erhoben. Zu 
viel bezahlte Steuern werden 
zurückerstattet. 

   

 3 Die Jahressteuer für das 
Folgejahr wird in der Regel am 
30. November fällig. Die Zah-
lungsfrist beträgt 30 Tage. Der 
Regierungsrat kann eine län-
gere Zahlungsfrist anordnen. 

3 Die Jahressteuer […] wird in 
der Regel am […] 1. Januar 
fällig. Die Zahlungsfrist beträgt 
30 Tage. Der Regierungsrat 
kann durch Verordnung eine 
längere Zahlungsfrist anord-
nen. 

  

 4 Im Übrigen regelt der Regie-
rungsrat die Einzelheiten des 
Steuerbezugs und der Rücker-
stattung durch Verordnung. 

   

 §  16 
Inkrafttreten 

   

 1 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens. 
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 II.    

 Der Erlass SAR 751.200 (Ge-
setz über das kantonale Stras-
senwesen [Strassengesetz, 
StrG] vom 15. Juni 2021) 
(Stand 1. Januar 2022) wird 
wie folgt geändert: 

   

§  25 
Ertrag 

§  25 Abs. 1    

1 Zu Gunsten der Strassen-
rechnung gehen 

1 Zu Gunsten der Strassen-
rechnung gehen 

   

a) der Ertrag der Motorfahr-
zeugabgaben, 

a) (geändert) der Ertrag der 
[…] Verkehrssteuern, 

   

 III.    

 Der Erlass SAR 751.100 
(Strassengesetz 1969 [aStrG] 
vom 17. März 1969) wird auf-
gehoben. 

   

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/751.200/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/751.100/de
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Geltendes Recht Ergebnis der 1. Beratung 
vom 12. Dezember 2023 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 3. April 2024 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter  
Ziff. II. sowie der Aufhebung 
unter Ziff. III. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


